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Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST
Titel weniger (–)

Zweckbestimmung
Funkt.- 2003 2002 2003 2001

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

05 050 Kinder- und Jugendhilfe

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 266 Vermischte Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 000 250 000 — 250

Übrige Einnahmen

233 10 274 Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde-
verbänden gem. § 18 Abs. 3 Satz 4 GTK a.F. . . . . . . . . — — — —
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 30.
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Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Der Ansatz ist geschätzt.

Zu Titel 233 10:

Der Titel dient zur Vereinnahmung des von dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen der bis Ende 1993 bestehenden Ausgleichsre-
gelung bei den Betriebskosten nach § 18 Abs. 3 Satz 4 GTK a.F. an das Land abzuführenden Betrages.
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Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST
Titel weniger (–)

Zweckbestimmung
Funkt.- 2003 2002 2003 2001

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen
für Einrichtungen der erzieherischen Jugendhilfe

162 60 272 Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

182 60 272 Tilgung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 4 040

281 60 272 Verwaltungskostenbeiträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 30

Summe Titelgruppe 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 4 070

Titelgruppe 70
Einnahmen aus Rückzahlungen von nicht verwendeten
oder zweckwidrig verwendeten Zuwendungen im
Rahmen des Landesjugendplans

153 70 266 Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbän-
den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 300 700 +1 600 2

162 70 266 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland . . . . . . . . . . . . 80 800 80 800 — 59

233 70 266 Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde-
verbänden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 200 124 200 — 117

281 70 266 Sonstige Erstattungen aus dem Inland . . . . . . . . . . . . . . 942 700 869 200 +73 500 943

Summe Titelgruppe 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 150 000 1 074 900 +75 100 1 121

Titelgruppe 80
Einnahmen aus Rückzahlungen im Rahmen der Förde-
rung von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz
über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) mit Aus-
nahme des von dem örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe nach § 18 Abs. 3 Satz 4 GTK a.F. an das
Land abzuführenden Betrages

153 80 274 Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbän-
den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 200 107 400 +32 800 140

162 80 274 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland . . . . . . . . . . . . 71 600 71 600 — —

233 80 274 Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde-
verbänden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 198 600 2 198 600 — 18

281 80 274 Sonstige Erstattungen aus dem Inland . . . . . . . . . . . . . . 53 700 53 700 — —

Summe Titelgruppe 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 464 100 2 431 300 +32 800 158



67
Kapitel 05 050

Kinder- und Jugendhilfe

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Aufgrund von Forderungsabtretungen sind Einnahmen nicht mehr zu erwarten.
(s. Kapitel 20 610 Titel 133 40).
Die Titelgruppe wird zur Abrechnung beibehalten.

Zu Titelgruppe 70:

Bei dieser Titelgruppe werden die Rückflüsse im Rahmen des Landesjugendplans getrennt nach Forderung und Zinsen nachgewiesen, soweit sie auf
laufende Maßnahmen Dritter entfallen.

Zu Titelgruppe 80:

Die Titelgruppe dient der Vereinnahmung von Rückzahlungen im Rahmen der Förderung von Kindergarteneinrichtungen nach dem Gesetz über Tages-
einrichtungen für Kinder (GTK) mit Ausnahme des von dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen der bis Ende 1993 bestehenden
Ausgleichsregelung bei den Betriebskosten nach § 18 Abs. 3 Satz 4 GTK a.F. an das Land abzuführenden Betrages. Die Vereinnahmung dieser Zah-
lungen erfolgt bei Kapitel 05 050 Titel 233 10.
Bei dieser Titelgruppe sind auch die Rückflüsse aus Zuwendungen nach dem bis zum 31.12.1991 geltenden Kindergartengesetz vom 21.12.1971 (GV.
NRW. S. 543/SGV.NRW. 216) nachzuweisen.
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Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST
Titel weniger (–)

Zweckbestimmung
Funkt.- 2003 2002 2003 2001

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

Titelgruppe 81
Einnahmen aus Rückzahlungen von nicht verwendeten
oder zweckwidrig verwendeten Zuwendungen aus Lan-
desmitteln im Rahmen der Jugendhilfe.

153 81 266 Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbän-
den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 000 2 600 +10 400 13

162 81 266 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland . . . . . . . . . . . . 16 000 12 800 +3 200 16

233 81 266 Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde-
verbänden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 400 89 500 +63 900 153

281 81 266 Sonstige Erstattungen aus dem Inland . . . . . . . . . . . . . . 285 000 255 700 +29 300 285

Summe Titelgruppe 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 400 360 600 +106 800 467

Gesamteinnahmen Kapitel 05 050 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 331 500 4 116 800 +214 700 6 067
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Erläuterungen

Zu Titelgruppe 81:

Bei dieser Titelgruppe werden die Rückflüsse von nicht verwendeten oder zweckwidrig verwendeten Zuwendungen aus Landesmitteln im Rahmen der
Jugendhilfe getrennt nach Forderung und Zinsen nachgewiesen, soweit sie nicht bei den Titelgruppen 60, 70 oder 80 nachzuweisen sind.



70
Kapitel 05 050
Kinder- und Jugendhilfe

Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST
Titel weniger (–)

Zweckbestimmung
Funkt.- 2003 2002 2003 2001

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 01 266 Vermischte Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)

632 10 272 Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 000 97 100 +10 900 82

633 20 274 Zuweisungen für Fachberater in Tageseinrichtungen für
Kinder und besondere Fördermaßnahmen
(insbesondere Sprachförderung). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 771 800 2 773 800 +2 998 000 966
Verpflichtungsermächtigung: 2 500 000 EUR.

633 30 274 Zuweisungen an Gemeinden (GV) gem. § 18 Abs. 3
Satz 4 GTK a.F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —
1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 233 10 geleistet

werden.
2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 80

überschritten werden.

684 30 266 Begegnungsmaßnahmen, Hospitationen, Fachtagungen
und andere Programme im Rahmen internationaler Zu-
sammenarbeit mit außereuropäischen Partnern . . . . . . . — — — —

684 40 029 Durchführung von Fachprogrammen, Fachtagungen und
Jugendbegegnungsmaßnahmen mit europäischen Part-
nern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 160

684 50 029 Durchführung von Fachprogrammen, Fachtagungen und
Jugendbegegnungsmaßnahmen mit außereuropäischen
Partnern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 31

686 10 011 Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an deutsche Vereine
und Gesellschaften für Kinder- und Jugendhilfe . . . . . . . 72 400 72 400 — 68
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Erläuterungen

Zu Titel 546 01:

Vorgesehen für die Rückzahlung zuviel erhobener Einnahmen, soweit keine Absetzung von den Ausgaben gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 35
LHO möglich ist.

Zu Titel 632 10:

Veranschlagt sind
1. Personal- und Sachausgaben, die auf das Land NRW nach Art. 2 der Vereinbarung zwischen den Ländern über die Frei-

gabe und Kennzeichnung von Filmen, Videokasetten und vergleichbaren Bildträgern vom 28.06.1985 entfallen . . . . . . . 43 500 EUR
2. Kosten für die 1997 gegründete "Länderübergreifende Stelle" gemäß § 18 Mediendienste-Staatsvertrag . . . . . . . . . . . . 59 500 EUR
3. Kosten der Jugendschutzsachverständigen des Landes Nordrhein-Westfalen für die Teilnahme an den Jahrestagungen

der Jugendschutzprüfer, den Jugendschutzsichtprüfungen sowie für jährliche Tagungen der Jugendschutzfachkräfte . . . 5 000 EUR

Zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 000 EUR

Zu Titel 633 20:

1. Personalkostenzuschüsse für Fachberater in Tageseinrichtungen für Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 800 EUR
2. Besondere Fördermaßnahmen (insbesondere Sprachförderung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 000 EUR

Zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 771 800 EUR

Zu Titel 686 10:

Veranschlagt sind:
a) Beiträge für
1. Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ), Bonn
2. Deutsches Institut für Vormundschaftswesen
b) Zuschuss an das Deutsche Jugendinstitut e.V., München
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Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST
Titel weniger (–)

Zweckbestimmung
Funkt.- 2003 2002 2003 2001

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 61
Landesjugendplan
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme der Titel 637 61

und 686 61 gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen aus Rückforderungen des Titel 893 61, auch aus frü-

heren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln dieses Titels zu.
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann

geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel
für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

4. Die bei Titel 684 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf
auch zugunsten der Titel 633 61 und 683 61 bis 685 61 in Anspruch
genommen werden.

5. Die Ausgaben der Titel 637 61 und 686 61 sind gegenseitig
deckungsfähig.

526 61 266 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha-
ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 36
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Erläuterungen

Zu Titelgruppe 61:

Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Zus. Zus. 2003
547 61 633 61 637 61 681 61 684 61 686 61 893 61 972 61 2003 2002 mehr(+)

weni-
ger(-)

(TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR)

1. Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
durch Jugendverbände (LJP I.)

– – – – 20.452,00 – – – 20.452,00 20.452,00 –

2. Offene Formen und Einrichtungen der
Kinder und Jugendarbeit (LJP II.1)

– 12.149,00 – – 18.630,00 – – – 30.779,00 30.779,00 –

3. Angebote der kulturellen Kinder- und
Jugendarbeit (LJP II.2)

– – – – 2.147,00 – – – 2.147,00 2.147,00 –

4. Akademie Remscheid für musische Bil-
dung und Medienerziehung (LJP II.3)

– – – – 790,64 – – – 790,64 771,00 19,64

5. Internationale Begegnungen (LJP III.1) – – – – 256,00 – – – 256,00 256,00 –

6. Fahrten zu Gedenkstätten von Verbrechen
des Nationalsozialismus (LJP III.2)

– – – – 77,00 – – – 77,00 77,00 –

7. Medienbezogene Angebote (LJP III.3) – – – – 868,00 – – – 868,00 868,00 –

8. Neue Ansätze der gesellschaftlichen Betei-
ligung junger Menschen (LJP III.4)

– – – – 256,00 – – – 256,00 256,00 –

9. Initiativgruppenarbeit (LJP III.5) – – – – 409,00 – – – 409,00 409,00 –

10. Angebote zur Gewaltprävention (LJP
III.6)

– 102,00 – – 511,00 – – – 613,00 613,00 –

11. Angebote am Nachmittag für Kinder im
schulpflichtigen Alter (LJP IV.1)

– 767,00 – – 3.579,00 – – – 4.346,00 4.346,00 –

12. Schulbezogene Angebote der sozialen
Arbeit - Schulsozialarbeit - (LJP IV.2)

– – – – 256,00 – – – 256,00 256,00 –

13. Angebote zur Prävention und Hilfe für
Kinder und Jugendliche in Konfliktsituationen
oder Notlagen (LJP V.1)

– 256,00 – – 2.556,00 – – – 2.812,00 2.812,00 –

14. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
(LJP V.2)

2,60 – – – 656,68 – – – 659,28 649,90 9,38

15. Informations- und Dokumentationszen-
trum Sekten/ Psychokulte - IDZ - (LJP V.3)

– – – – 117,10 – – – 117,10 117,10 –

16. Besondere Maßnahmen, innovative Pro-
jekte und Experimente (LJP VI)

– – – – 2.373,98 – – – 2.373,98 2.403,00 -29,02

17. Geschlechtsspezifische Angebote der
Kinder- und Jugendarbeit (LJP VII)

– – – – 1.534,00 – – – 1.534,00 1.534,00 –

18. Schul- und berufsbezogene Angebote der
Jugendsozialarbeit (LJP VIII)

– 3.322,50 – – 10.605,40 – – – 13.927,90 19.427,90 -5.500,00

19. Förderung des ehrenamtlichen Engage-
ments (LJP IX.1)

– – – – 614,00 – – – 614,00 614,00 –

20. Freiwilliges Ökologisches Jahr (LJP IX.2) – – – – 716,00 – – – 716,00 716,00 –

21. Förderung ehrenamtlicher Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter nach dem Sonderur-
laubsgesetz (LJP IX.3)

– – – 2.249,70 – – – – 2.249,70 2.249,70 –

22. Förderung von Zusammenschlüssen auf
Landesebene in der Kinder- und Jugendar-
beit und der Jugendsozialarbeit (LJP X.1)

– – – – 1.727,00 – – – 1.727,00 1.727,00 –

23. Förderung der Mitgliedsverbände des
Rings Politischer Jugend NW (LJP X.2)

– – – – 1.156,00 – – – 1.156,00 1.156,00 –

24. Förderung überregional wirkender
Jugendbildungsstätten (LJP X.3)

– – – – 1.886,00 – – – 1.886,00 1.886,00 –

25. Investitionen in der Kinder- und Jugend-
arbeit und Jugendsozialarbeit (LJP XI)

– – – – – – 3.579,00 – 3.579,00 3.579,00 –

26. Förderung der freiwilligen Tätigkeit junger
Menschen und der gesellschaftlichen Beteili-
gung sowie präventiver Maßnahmen zur
Selbsthilfe

– – – – 1.534,00 – – – 1.534,00 1.534,00 –

27. Aktionsprogramm "Zukunft für die
Jugend: Bildung und Ausbildung"

– – 766,90 – – 2.045,20 – – 2.812,10 2.812,10 –

28. Kinder- und Jugenderholung – – – – 3.106,00 – – – 3.106,00 – 3.106,00

29. Globale Minderausgabe – – – – – – – -5.500,00 -5.500,00 -2.149,00 -3.351,00

Zusammen 2,6 16.596,5 766,9 2.249,7 76.813,8 2.045,2 3.579,0 -5.500,0 96.553,7 102.298,7 -5.745,0
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Erläuterungen

Die Gemeinden (GV) erhalten aus Titel 633 61 und analog die freien Träger erhalten aus Titel 684 61 eine fachbezogene Pauschale nach § 15 HG zu
den Aufgaben der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Richtlinien zum Landesjugendplan. Die Pauschale berechnet sich auf der Grund-
lage der im Jahr 2002 für jeden Jugendamtsbezirk bereitgestellten Landesmittel.

Zu den Unterteilen 2 und 20:
Die Haushaltsmittel können auch zur Mitfinanzierung der für den Bereich Jugendarbeit bei den Landschaftsverbänden beschäftigten Fachberater heran-
gezogen werden.

Zu Unterteil 4:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Akademie für musische Bildung und Medienerziehung in Remscheid

Ausgaben 2003 2002 IST 2001
(EUR) (EUR) (EUR)

I. Institutionelle Förderung

1. Personalausgaben 1.686.760 1.657.400 1.645.780
2. Sächliche Verwaltungsausgaben 582.160 570.100 570.890
3. Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) – – –
4. Ausgaben für Investitionen 46.000 46.000 46.840

Zwischensumme I 2.314.920 2.273.500 2.263.510

II. Projektförderung

1. Personalausgaben – – 38.620
2. Sächliche Verwaltungsausgaben 36.810 36.810 179.650
3. Ausgaben für Investitionen – – –

Zwischensumme II 36.810 36.810 218.270

Zwischensumme I 2.314.920 2.273.500 2.263.510
Zwischensumme II 36.810 36.810 218.270

Gesamtausgaben 2.351.730 2.310.310 2.481.780

Finanzierung der Ausgaben 2003 2002 Ist 2001
(EUR) (EUR) (EUR)

I. Institutionelle Förderung

1. Eigene Mittel und Mittel nicht öffentlicher Stellen 746.100 734.040 719.920
2. Zuwendungen von Gemeinden (GV) 2.560 2.556 2.170
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Stellen 13.280 9.460 30.080
4. Zuschüsse anderer Länder – – –
5. Zuschüsse des Bundes 762.340 756.400 748.510
6. Zuschuss des Landes NW 790.640 771.040 762.820

Zwischensumme I 2.314.920 2.273.496 2.263.500

II. Projektförderung

1. Eigene Mittel und sonstige Mittel (aus Aufträgen Dritter) – – 176.170
2. Zuschuss des Bundes 21.470 21.470 20.010
3. Zuschüsse anderer Länder – – –
4. Zuschüsse von Gemeinden (GV) – – –
5. Zuschuss des Landes NRW 15.340 15.340 22.090
6. sonstige Zuschüsse - Bundesanstalt für Arbeit - – – –

Zwischensumme II 36.810 36.810 218.270

Zwischensumme I 2.314.920 2.273.496 2.263.500
Zwischensumme II 36.810 36.810 218.270

Gesamteinnahmen 2.351.730 2.310.306 2.481.770
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Erläuterungen

Stellenübersicht

Vergütungsgruppe Stellensoll Stellensoll Istbesetzung
2003 2002 31.12. 2001

I. Institutionelle Förderung

BAT I 1,00 1,00 1,00
BAT I b 3,00 3,00 1,00
BAT II a 8,00 8,00 10,00
BAT IV b 1,00 1,00 1,00
BAT V b 3,00 3,00 3,00
BAT V c 1,00 1,00 1,00
BAT VI b 3,00 3,00 3,00
BAT VII 2,00 2,00 2,00
Arbeiter 9,00 9,00 9,00

Zwischensumme I 31,00 31,00 31,00

Auszubildende 4,00 4,00 2,00
Praktikanten 2,00 2,00 2,00
Zivildienstleistende 3,00 3,00 3,00

II. Projektförderung

BAT Vc 0,50 0,50 0,50
Arbeiter 1,00 1,00 1,00

Zwischensumme II 1,50 1,50 1,50

Zwischensumme I 31,00 31,00 31,00
Zwischensumme II 1,50 1,50 1,50

Personal insgesamt 32,50 32,50 32,50

Zu Unterteil 14:

Übersicht über den Haushaltsplan der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) Landesstelle Nordrhein-Westfalen e. V. in Köln

Ausgaben 2003 2002 Ist 2001
(EUR) (EUR) (EUR)

I. Institutionelle Förderung

1. Personalausgaben 398.500 376.300 357.052
2. Sächliche Verwaltungsausgaben 85.500 100.200 105.547
3. Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) – – –
4. Ausgaben für Investitionen – – –

Zwischensumme I 484.000 476.500 462.599

II. Projektförderung

1. Personalausgaben 73.000 71.600 73.220
2. Sächliche Verwaltungsausgaben 86.600 88.000 144.167
3. Ausgaben für Investitionen – – –

Zwischensumme II 159.600 159.600 217.387

Zwischensumme I 484.000 476.500 462.599
Zwischensumme II 159.600 159.600 217.387

Gesamtausgaben 643.600 636.100 679.986
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Erläuterungen

Finanzierung der Ausgaben 2003 2002 Ist 2001
(EUR) (EUR) (EUR)

I. Institutionelle Förderung

1. Eigene Mittel und Mittel nichtöffentlicher Stellen 38.400 40.900 54.343
2. Zuwendungen von Gemeinden (GV) – – –
3. Zuschüsse anderer Länder – – –
4. Zuschüsse des Bundes – – –
5. Zuschuss des Landes NRW 445.600 435.600 408.256

Zwischensumme I 484.000 476.500 462.599

II. Projektförderung

1. Zuschuss des Bundes – – –
2. Zuschüsse anderer Länder – – –
3. Zuschüsse von Gemeinden (GV) – – –
4a. Zuschuss des Landes NRW aus LJP V 2 Nr. 4.2 42.500 42.500 38.825
4b. Zuschuss des Landes NRW aus LJP V 3 117.100 117.100 178.562
5. sonstige Zuschüsse – – –

Zwischensumme II 159.600 159.600 217.387

Zwischensumme I 484.000 476.500 462.599
Zwischensumme II 159.600 159.600 217.387

Gesamteinnahmen 643.600 636.100 679.986

Stellenübersicht

Vergütungsgruppe Stellensoll Stellensoll Istbesetzung
2003 2002 2001

I. Institutionelle Förderung

BAT I a/Ib 1,00 1,00 –
BAT Ib/IIa 1,00 1,00 1,00
BAT IIa/III 3,00 3,00 3,50
BAT Vc/VIb 1,50 0,50 0,50
BAT VII/VIII 0,50 1,50 1,50

Zwischensumme I 7,00 7,00 6,50

II. Projektförderung 2,00 2,00 2,00

Zwischensumme II 2,00 2,00 2,00

Zwischensumme I 7,00 7,00 6,50
Zwischensumme II 2,00 2,00 2,00

Personal insgesamt 9,00 9,00 8,50

Zu Unterteil 18:
Die bei den Titeln 633 61 und 684 61 ausgewiesenen Haushaltsmittel können auch zur Mitfinanzierung der von den Landschaftsverbänden - Landesju-
gendämtern - durchzuführenden Qualifizierungsmaßnahmen (Fortbildungsveranstaltungen, Materialentwicklungen, Untersuchungsvorhaben u.ä.) für
Fachkräfte, die im Programmteil VIII eingesetzt sind, sowie zur Mitfinanzierung der für diesen Bereich bei den Landschaftsverbänden beschäftigten
Fachberaterinnen und Fachberater herangezogen werden.

Zu Unterteil 26:
Dieses Programm dient zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements junger Menschen mit dem Ziel
- der Gewinnung von ehrenamtlich Tätigen
- der öffentlichen Auslobung von bürgerlichem Engagement
- der Stärkung von Partizipationsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche sowie
- der besonderen Unterstützung der ehrenamtlich Tätigkeiten, die Kindern in
Risiko- und Gefährdungssituationen helfen.
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Zu Unterteil 27:
Mit diesem Programm sollen
1. benachteiligte junge Menschen im Übergang von der Schule in den Beruf frühzeitig und in Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule durch
Angebote zur Stärkung ihrer Motivation und Persönlichkeit besonders gefördert werden.
2. die gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten junger Menschen zwischen 14 und 18 Jahren weiterentwickelt und neue Ansätze im außerschulischen
und außerunterrichtlichen Bereich erprobt werden. Dabei sollen auch Ansätze bi- und multinationaler Jugendarbeit einbezogen werden.
Gefördert werden Träger der freien Jugendhilfe, Initiativgruppen, örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe und Gemeinden und Gemeindeverbände.

Zu Unterteil 28:
Gefördert werden Erholungsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und behinderte junge Erwachsene. Die Zuschüsse werden Trägern der freien Jugend-
hilfe für Maßnahmen bewilligt, die sie oder ihre Mitgliedsorganisationen durchführen. Die Förderung erfolgt auf der Grundlage von Förderrichtlinien, die
die Gewährung von Zuschüssen an soziale Kriterien bindet.
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Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST
Titel weniger (–)

Zweckbestimmung
Funkt.- 2003 2002 2003 2001

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

531 61 266 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta-
tion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 17

541 61 266 Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen . . . . . . . — — — 130

547 61 266 Wissenschaftliche Hochschulen und Fachhochschulen
im Sinne von § 1 Abs. 2 WissHG und § 1 Abs. 2 FHG . . 2 600 2 600 — —

633 61 271 Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe . . . 16 596 500 16 596 500 — 19 103

637 61 271 Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe für
das Aktionsprogramm 'Zukunft für die Jugend: Bildung
und Ausbildung' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 900 766 900 — 384

681 61 271 Ausgleich für Verdienstausfall infolge von Urlaubsge-
währung nach dem Sonderurlaubsgesetz. . . . . . . . . . . . 2 249 700 2 249 700 — 1 919

683 61 266 Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftli-
che Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 226

684 61 271 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe. . . . . . . . . . 76 813 800 79 207 800 -2 394 000 70 538
1. Die Ausgaben werden zum Teil aus den zweckgebundenen Ein-

nahmen bei Kapitel 20 020 Titel 123 50 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 123 50.

Verpflichtungsermächtigung: 512 000 EUR.

685 61 266 Zuschüsse an natürliche Personen und sonstige ge-
meinnützige Institutionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

686 61 271 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für das Akti-
onsprogramm "Zukunft für die Jugend: Bildung und Aus-
bildung" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 045 200 2 045 200 — 2 031

893 61 271 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe zur Errich-
tung oder zum Erwerb, zum Aus- und Umbau, zur In-
standsetzung und zur Ausstattung von Einrichtungen der
Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit . . . . . . . . . . . . 3 579 000 3 579 000 — 5 785
Verpflichtungsermächtigung: 1 100 000 EUR.

972 61 989 Globale Minderausgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5 500 000 -2 149 000 -3 351 000 —

Summe Titelgruppe 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 553 700 102 298 700 -5 745 000 100 168

Titelgruppe 63
Förderung der erzieherischen Jugendhilfe
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

633 63 262 Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe . . . — — — —

684 63 262 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe. . . . . . . . . . 753 200 753 200 — 430

Summe Titelgruppe 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 200 753 200 — 430
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Zu Titelgruppe 63:

Titel 633 63 Titel 684 63 Zus. 2003 Zus. 2002 2003
mehr(+)/

weniger(-)
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)

1. Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben der Jugendhil-
feeinrichtungen für straffällig gewordene Jugendliche "Die Brücke"

– 697.000 697.000 697.000 –

2. Landesprogramm "Qualifizierung von Fachkräften der sozialen
Arbeit zu einer sportlichen Grundkompetenz"

– 56.200 56.200 56.200 –

Zusammen – 753.200 753.200 753.200 –
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Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST
Titel weniger (–)

Zweckbestimmung
Funkt.- 2003 2002 2003 2001

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

Titelgruppe 66
Veranstaltungen, Untersuchungen und Informations-
maßnahmen auf den Gebieten der Jugendhilfe sowie
des sozialen Ausbildungswesens
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli-
chungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben
werden.

427 66 266 Kosten für die Beratung durch wissenschaftliche Sach-
verständige und Honorarkräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

526 66 266 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha-
ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 200 166 200 — 129

531 66 266 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta-
tion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 000 110 000 — 120

541 66 266 Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen, Ausstel-
lungen und Wettbewerbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 40 000 — 40

547 66 266 Wissenschaftliche Hochschulen und Fachhochschulen
im Sinne von § 1 Abs. 2 WissHG und § 1 Abs. 2 FHG . . — — — —

633 66 266 Zuweisungen an Gemeinden (GV) . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

684 66 266 Zuschüsse an freie Träger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 9

Summe Titelgruppe 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 200 316 200 — 298

Titelgruppe 69
Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flücht-
linge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise
gem. § 89 Abs. 2 SGB VIII
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

632 69 266 Sonstige Zuweisungen an andere Länder. . . . . . . . . . . . — — — —

633 69 266 Sonstige Zuweisungen der den örtlichen Trägern der Ju-
gendhilfe durch Leistungsgewährungen nach § 89 d
SGB VIII entstandenen Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 200 000 18 917 800 -4 717 800 14 218

Summe Titelgruppe 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 200 000 18 917 800 -4 717 800 14 218
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Zu Titelgruppe 66:

Die veranschlagten Mittel sind in erster Linie für fachliche Untersuchungen, Informationen und Arbeitshilfen gedacht.

Zu Titel 526 66:

Die Mittel sind veranschlagt für die Fortführung des Kooperationsvertrages mit dem Institut für soziale Arbeit e.V. (ISA), Münster, im Bereich "Jugendfor-
schung, -hilfe, -politik".

Zu Titel 531 66:

Veranschlagt sind die Kosten für die Drucklegung und Veröffentlichung von Broschüren und Arbeitshilfen.

Zu Titel 541 66:

Veranschlagt für Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen im Bereich "Tageseinrichtungen für Kinder"

Zu Titelgruppe 69:

Vorgesehen für die Kostenerstattungen nach § 89 d Abs. 2 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Asylsuchende.
Weniger wegen Anpassung an das Ist 2001.
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Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST
Titel weniger (–)

Zweckbestimmung
Funkt.- 2003 2002 2003 2001

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

Titelgruppe 80
Förderung der Betriebs- und Investitionskosten nach
dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK
1. Einnahmen aus Rückforderungen, auch aus früheren Haushalts-

jahren, fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
2. Bei den Titeln 526 80, 531 80 und 541 80 dürfen Ausgaben bis zur

Höhe der Einsparungen bei dem Titel 633 80 geleistet werden.

526 80 274 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha-
ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

531 80 274 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta-
tion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

538 80 274 Aufbau und Durchführung eines Berichtswesens für Ta-
geseinrichtungen für Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 409
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 883 80.

541 80 274 Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen . . . . . . . — — — —

633 80 274 Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Betriebsko-
sten für Tageseinrichtungen für Kinder . . . . . . . . . . . . . . 894 500 000 854 016 000 +40 484 000 846 585
1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.
2. Ausgabemittel dürfen zur Finanzierung der offenen Ganztagsschule

im Primarbereich in dem Maße nach Kapitel 05 300 TG 70 umgesetzt
werden, wie Haushaltsmittel bei Titel 633 80 durch die Umgestaltung
von Hortplätzen zur Einbringung in das System der offenen Ganz-
tagsschule im Primarbereich durch Wegfall der GTK - Finanzierung
frei werden.

3. Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet
werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

883 80 274 Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen
für Tageseinrichtungen für Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 800 000 14 516 600 -2 716 600 15 473
1. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben für substanzerhaltende Maß-

nahmen, bei denen die Voraussetzung der Nr. 2.4 der Richtlinien
über die Gewährung von Zuwendungen zu den Bau- und Einrich-
tungskosten von Tageseinrichtungen (SMBl. NRW. 2160) vorliegen,
bis zur Höhe von 10.000.000 EUR geleistet werden.

2. Aus den Mitteln dürfen bis zur Höhe von 5.000.000 EUR auch die
nach § 20 GTK auf den Betrieb (Behörde) entfallenden Finanzie-
rungsanteile geleistet werden, wenn die Belegung von Plätzen auf-
grund einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Träger und
einer Landesbehörde vorbehalten wird.

3. Bei Titel 538 80 dürfen Ausgaben bis zur Höhe von 500.000 EUR der
Einsparungen bei dem Titel 883 80 geleistet werden.

Summe Titelgruppe 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906 300 000 868 532 600 +37 767 400 862 467

Titelgruppe 81
Förderung von ergänzenden Angeboten für Kinder im
schulpflichtigen Alter
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Freie Ausgabemittel und Verpflichtungsermächtigungen dürfen zur

Finanzierung der offenen Ganztagsschule im Primarbereich nach 05
300 TG 70 umgesetzt werden.

3. Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet
werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

633 81 274 Zuweisung an Gemeinden (GV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 389

684 81 274 Zuschüsse an freie Träger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 328 000 7 807 400 +2 520 600 3 856
Verpflichtungsermächtigung: 7 807 400 EUR.

Summe Titelgruppe 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 328 000 7 807 400 +2 520 600 4 244
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Zu Titelgruppe 80:

Die Mittel sind vorgesehen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Betriebskosten und Investitionen entsprechend den Vorschriften des gesetzes
über Tageseinrichtungen für Kinder. Die Titel 526 80, 531 80 und 541 80 sind für die Buchung von Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen,
Untersuchungen und Informationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Novellierung des GTK vorgesehen.

Zu Titel 633 80:

Zu § 18 GTK "Aufbringung der Betriebskosten":
Unter Hinweis auf den Haushaltsvorbehalt gem. § 18 Abs. 6 GTK darf der den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe vom Land nach § 18 Abs. 3
GTK i.V.m. § 18 Abs. 2 GTK zu gewährende Zuschuss zu den Betriebskosten der Einrichtungen seines Bezirks 30,5 % der Betriebskosten kirchlicher
Träger und 30 % der Betriebskosten anderer Träger zuzüglich der Hälfte des Betrages, um den die Elternbeiträge 19 % der Betriebskosten nicht errei-
chen, nicht überschreiten.
Es sind veranschlagt für:

1) 551.677 Kindergartenplätze, 43.729 Hortplätze, 11.039 Plätze für Kinder unter drei Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 096 000 EUR
2) Elternbeitragsausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 639 000 EUR
3) Zuschuss für erhöhte Förderung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 765 000 EUR

Zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 500 000 EUR

Zu Titel 883 80:

Als Barmittel sind veranschlagt für:

1. Kindergartenplätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 151 300 EUR
2. Hortplätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — EUR
3. Plätze für Kinder unter drei Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — EUR
4. Mehrkostenfinanzierungen, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Sofortmaßnahmen (einschließlich substan-

zerhaltender Maßnahmen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 648 700 EUR

Zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 800 000 EUR

Abwicklung des Förderungsprogramms

a) Baransatz 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 800 000 EUR
davon vorbehalten zur Abdeckung der Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 151 300 EUR

b) veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 860 800 EUR
fällig im Haushaltsjahr 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 151 300 EUR
davon aus dem Haushaltsjahr 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 441 800 EUR
und aus dem Haushaltsjahr 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 709 500 EUR

fällig im Haushaltsjahr 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 709 500 EUR
davon aus dem Haushaltsjahr 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 709 500 EUR

Zu Titelgruppe 81:

Die veranschlagten Mittel sind zur Entwicklung und zum weiteren Ausbau alternativer Betreuungsangebote für schulpflichtige Kinder gedacht.
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Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST
Titel weniger (–)

Zweckbestimmung
Funkt.- 2003 2002 2003 2001

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

Titelgruppe 83
Maßnahmen der 'Politik für Kinder'
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli-

chungen unentgeltlich abgegeben werden.
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

427 83 266 Kosten für die Beratung durch wissenschaftliche Sach-
verständige und Honorarkräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

526 83 266 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha-
ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 6

531 83 266 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta-
tion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 25 600 -600 14

541 83 266 Durchführung von Veranstaltungen, Informationsmaß-
nahmen, Ausstellungen und Wettbewerben einschließ-
lich der Bereitstellung von Preisen für die
Siegerehrung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 100 51 100 — 6

547 83 266 Wissenschaftliche Hochschulen und Fachhochschulen
im Sinne von § 1 Abs. 2 WissHG und § 1 Abs. 2 FHG . . — — — —

633 83 266 Zuweisungen an Gemeinden (GV) . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

683 83 266 Zuschüsse an private Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

684 83 266 Zuschüsse an freie Träger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 46

Summe Titelgruppe 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 100 76 700 -600 72

Titelgruppe 84
Kosten der Erstellung des Kinder- und Jugendberichtes
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

526 84 266 Kosten für Sachverständige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 100 51 100 — 10
Verpflichtungsermächtigung: 51 100 EUR.

531 84 266 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta-
tion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 51 100 -11 100 45

547 84 266 Wissenschaftliche Hochschulen und Fachhochschulen
im Sinne von § 1 Abs. 2 WissHG und § 1 Abs. 2 FHG . . — — — —

633 84 266 Zuweisungen an Gemeinden (GV) . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

683 84 266 Zuschüsse an private Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

684 84 266 Zuschüsse an freie Träger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

Summe Titelgruppe 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 100 102 200 -11 100 55

Gesamtausgaben Kapitel 05 050 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 034 570 500 1 001 748 100 +32 822 400 983 257

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 050 . . . . . . . 11 970 500 18 208 400 -6 237 900



85
Kapitel 05 050

Kinder- und Jugendhilfe

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 83:

Vorgesehen für die Durchführung besonderer Maßnahmen der Kinderbeauftragten der Landesregierung einschließlich Informationsmaßnahmen im
Rahmen der Politik für Kinder.


	Einnahmetitel
	HG 1
	119 01 

	HG 2
	233 10 

	TG 60
	162 60 
	182 60 
	281 60 

	TG 70
	153 70 
	162 70 
	233 70 
	281 70 

	TG 80
	153 80 
	162 80 
	233 80 
	281 80 

	TG 81
	153 81 
	162 81 
	233 81 
	281 81 


	Ausgabetitel
	HG 5
	546 01 

	HG 6
	632 10 
	633 20 
	633 30 
	684 30 
	684 40 
	684 50 
	686 10 

	TG 61
	526 61 
	531 61 
	541 61 
	547 61 
	633 61 
	637 61 
	681 61 
	683 61 
	684 61 
	685 61 
	686 61 
	893 61 
	972 61 

	TG 63
	633 63 
	684 63 

	TG 66
	427 66 
	526 66 
	531 66 
	541 66 
	547 66 
	633 66 
	684 66 

	TG 69
	632 69 
	633 69 

	TG 80
	526 80 
	531 80 
	538 80 
	541 80 
	633 80 
	883 80 

	TG 81
	633 81 
	684 81 

	TG 83
	427 83 
	526 83 
	531 83 
	541 83 
	547 83 
	633 83 
	683 83 
	684 83 

	TG 84
	526 84 
	531 84 
	547 84 
	633 84 
	683 84 
	684 84 



